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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.09.1984 

Geschäftszahl 

84/04/0026 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 83/04/0189 E 2. Dezember 1983 RS 2 

Stammrechtssatz 

Mangelt es an einer "gewerblichen" Tätigkeit, so liegt auch eine (bewilligungspflichtige) gewerbliche 
Betriebsanlage nicht vor. 


